
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/9 8Ob527/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

WEG 1975 §22 Abs1 Z1

Rechtssatz

Im Unterschied zu § 21 Abs 2 MG wird der Ausschließungsgrund nach § 22 Abs 1 Z 1 WEG 1975 aufgehoben, ohne daß

der Nachweis eines mangelnden groben Verschuldens erforderlich wäre.

Entscheidungstexte

8 Ob 527/77

Entscheidungstext OGH 09.11.1977 8 Ob 527/77

Veröff: ImmZ 1978,117 = MietSlg 29515(29)
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